
10 U 339/20 

 

Urteil des OLG Stuttgart zum Restschadensersatz im 

Abgasskandal 

In diesem Dokument finden Sie den Wortlaut eines Urteils des Oberlandesgerichts Stuttgart im 

Abgasskandal. Dabei geht es um den Restschadensersatz nach § 852 BGB nach Eintritt der Verjährung 

im Dieselskandal. VW muss den vom VW-Abgasskandal betroffenen VW Polo zurücknehmen, obwohl 

bereits Verjährung eingetreten ist. 

Das Urteil mit dem Aktenzeichen 10 U 339/20 fiel am 9.3.2021 und bestätigte im Wesentlichen ein 

Urteil des Landgerichts Ellwangen (Az. 2 O 177/20). Mehr zu diesem Urteil finden Sie in unserem 

Beitrag „OLG Stuttgart: Restschadensersatz hebelt Verjährung im Abgasskandal aus“. 

Bei Rechtecheck können Sie selbst prüfen, ob Ihr Fahrzeug vom Abgasskandal betroffen ist und wie 

viel Schadensersatz Sie bekommen können. Anschließend können Sie eine kostenlose 

Ersteinschätzung von einem Anwalt erhalten:  
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https://rechtecheck.de/diesel/?utm_source=pdf&utm_medium=intern&utm_campaign=olg_stuttgart_restschadensersatz
https://rechtecheck.de/diesel/checkout.php?utm_source=pdf&utm_medium=intern&utm_campaign=olg_stuttgart_restschadensersatz
http://rechtecheck.de/?utm_source=pdf&utm_medium=intern&utm_campaign=olg_stuttgart_restschadensersatz









































